
Teilqualifikation der Bauwirtschaft: „TQ 5 – Baufachwerker/-in mit berufliche Handlungskompetenz  
im Beruf :  Gleisbauer/-in“ 
Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  

Einsatzgebiete  
Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  

Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

 
1 

  
Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 68  Nr. 1 
§ 68  Nr. 2 
§ 68  Nr. 3 
§ 68  Nr. 4 
 

 
LF 1 

 
während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

 
2 

 
Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

 
- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
 

 
§ 68 Nr. 5 
§ 68 Nr. 6 
 

 
Alle LF 

 
während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

 
3 

 
Facharbeiten im 
Bereich Gleisbau 
durchführen 
 

 
 
Instandhaltung von Gleisen und Weichen 
- Schürfgrube zur Begutachtung des Schotters, des Erdkörpers und des Untergrundes herstellen 
- Schotter auf Verschmutzung prüfen 
- Schienen durch Brennschneiden und Trennschleifen trennen 
- Gleise demontieren, verladen und transportieren 
- Schotter ausbauen, transportieren und lagern 
- Kleineisen auf Wiederverwendbarkeit prüfen 
- Lichtraumprofil prüfen und Hindernisse beseitigen 
- Bahndämme, Radwege und Entwässerungsanlagen  pflegen und instandhalten 
- Weichen anhand der Vorgabe in Weichenkarteiblättern prüfen und Mängel beseitigen 
- Höhenlagen und Richtung der Weichen aufnehmen und Weichendemontieren 
 
 
Qualitätssichernde Maßnahmen und Berichtswesen 
- qualitätssichernde Maßnahmen im Rahmen des Arbeitsauftrages durchführen, Arbeitsergebnisse 

feststellen und dokumentieren 
- Aufmaß anfertigen, Leistung berechnen 
 
 

 
 
 
§ 93 Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17 Nr. 16 
 

 
 
 
LF 11 
LF 12 
LF 13 
LF 14 
LF 15 
LF 16 

 
12 

4 
 

Betriebliches 
Praktikum 

   
4 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 16 

        


